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Vorschlag für ein 

Gesetz zur Ermöglichung selbstbestimmter Assistenz im 
Arbeitgebermodell 

Erstellt von Horst Frehe, Bremen 

Mit der Entscheidung des Gesetzgebers zur Differenzierung zwischen Pflegegeld für selbst beschaffte 
Pflegehilfen nach § 37 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) als Geldleistung und Pflegesach-
leistung nach § 36 SGB XI mit unterschiedlichen Leistungshöhen, hat er eine wesentliche Konstellation 
selbst bestimmter Persönlicher Assistenz (sog. Arbeitgebermodell) nicht angemessen berücksichtigt. 
Die Möglichkeit selbst und eigenverantwortlich die notwendigen Pflegekräfte (Persönliche Assistenten) 
anzustellen, wird pflegebedürftigen Menschen in § 77 Absatz 1 Satz 3 SGB XI untersagt. Er verliert als 
behinderter oder pflegebedürftiger Arbeitgeber seinen Sachleistungsanspruch und wird auf das Pflege-
geld verwiesen, das in der Regel nicht ausreicht die Persönliche Assistenz durch angestellte Pflegekräf-
te sicherzustellen. 

Um Härten zu vermeiden, wurde einerseits in § 77 Absatz 1 Satz 5 SGB XI eine Bestandsschutzrege-
lung geschaffen und andererseits in § 66 Absatz 4 Satz 2 und 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB XII) auf der Basis eines sozialhilferechtlichen Anspruches auf Hilfe zur Pflege, das in § 77 Abs. 1 
Satz 3 SGB XI verfügte Verbot sozialhilferechtlich wieder aufgehoben. Damit hat man alle diejenigen 
negativ getroffen, die auf Grund eigenen Einkommens und Vermögens keinen sozialhilferechtlichen 
Leistungsanspruch haben. Ebenso versuchen Sozialhilfeträger häufig das Arbeitgebermodell deshalb 
zu verhindern, weil sie nur die niedrigeren Pflegegelder der Pflegekassen als vorrangige Leistung auf 
den Anspruch auf Hilfe zur Pflege anrechnen können, obwohl dieses dem § 66 Abs. 4 Satz 2 SGB XII 
widerspricht. Auch wird diese Differenz bei der Prüfung der „unverhältnismäßigen Mehrkosten“ nach § 
13 Absatz 1 Satz 5 SGB XII berücksichtigt.  

Noch mehr wird das Instrument des trägerübergreifenden Persönlichen Budgets in Frage gestellt, wenn 
der Budgetnehmer von der Pflegekasse kein Teilbudget sondern nur Gutscheine erhält, die er bei ei-
nem anerkannten Pflegedienst einlösen kann. Das Ziel, dass der pflegebedürftige oder behinderte 
Mensch seine erforderlichen Hilfen möglicht weitgehend selbst bestimmen und gestalten kann, wird 
dadurch völlig konterkariert. Während bereits bei der Gesetzesbegründung zur Schaffung des SGB XI 
davon ausgegangen worden ist, dass die dort vorgesehenen Leistungen lediglich die „familiäre, nach-
barschaftliche oder sonstige ehrenamtliche Pflege“ ergänzen können (siehe auch § 4 Absatz 2 SGB 
XI), werden Anforderungen an die Sachleistungen gestellt, die den Anspruch auf Selbstbestimmung in § 
2 Absatz 1 SGB XI völlig unterlaufen. Gerade die eigene Auswahl der Pflegekräfte, die Organisations-
hoheit für den Ablauf, den Ort, den Umfang und die Anleitung der Leistungserbringung, stellen ent-
scheidende Voraussetzungen für die Selbstbestimmung Pflegebedürftiger dar, die in der Regel von 
Pflegediensten nicht geleistet werden können. Damit folgt das SGB XI als letztes Leistungsgesetz für 
behinderte und pflegebedürftige Menschen noch einem veralteten Fürsorgemodell, das die Leistungs-
empfänger zu unmündigen Objekten der Leistungserbringer macht. Diesen Zustand zu beenden, beab-
sichtigt dieser Gesetzentwurf, der die Leistungserbringung im Arbeitgebermodell erleichtern will. Dabei 
soll nicht die Unterscheidung zwischen Pflegegeld und Pflegesachleistung aufgehoben werden. Nur bei 
der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung von Pflegekräften als Arbeitgeber soll die Inanspruch-
nahme der Sachleistung unter Absicherung der Pflegequalität ermöglicht werden. 
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Gesetz zur Änderung des 

Elften Buches Sozialgesetzbuch  (SGB XI - ÄndG) 
§ 35a Leistungen in einem trägerübergreifenden Persönlichen 

Budget nach § 17 Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches
1 Pflegebedürftige können auf Antrag die Leistungen nach den §§ 36, 37 Abs. 1, §§ 
38, 40 Abs. 2 und § 41 auch als Teil eines trägerübergreifenden Budgets nach § 17 
Abs. 2 bis 4 des Neunten Buches in Verbindung mit der Budgetverordnung und § 159 
des Neunten Buches erhalten; bei der Kombinationsleistung nach § 38 ist nur das an-
teilige und im Voraus bestimmte Pflegegeld als Geldleistung budgetfähig, die Sach-
leistungen nach den §§ 36, 38 und 41 dürfen nur in Form von Gutscheinen zur Verfü-
gung gestellt werden, die zur Inanspruchnahme von zugelassenen Pflegeeinrichtun-
gen nach diesem Buch berechtigen. 2 Der beauftragte Leistungsträger nach § 17 Abs. 
4 des Neunten Buches hat sicherzustellen, dass eine den Vorschriften dieses Buches 
entsprechende Leistungsbewilligung und Verwendung der Leistungen durch den Pfle-
gebedürftigen gewährleistet ist. 3 Abweichend von Satz 1 sind Sachleistungen für 
pflegebedürftige Arbeitgeber unter den Voraussetzungen des § 77 als Geldleis-
tungen zu erbringen. 4 Andere als die in Satz 1 genannten Leistungsansprüche blei-
ben ebenso wie die sonstigen Vorschriften dieses Buches unberührt. 

 

§ 77 Häusliche Pflege durch Einzelpersonen 
oder pflegebedürftige Arbeitgeber 

(1) 1 Zur Sicherstellung der häuslichen Pflege und hauswirtschaftlichen Versorgung 
kann die zuständige Pflegekasse einen Vertrag mit einzelnen geeigneten Pflegekräf-
ten oder mit pflegebedürftigen Arbeitgebern schließen, die diese Hilfen durch bei 
ihnen beschäftigte Pflegepersonen als Arbeitnehmer sicherstellen, wenn eine 
Versorgung nicht durch einen zugelassenen Pflegedienst gewährleistet werden kann 
oder die pflegebedürftigen Menschen es wünschen. 2 Für das Wunsch- und 
Wahlrecht gilt § 9 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch entspre-
chend. 3 Verträge mit Verwandten oder Verschwägerten des Pflegebedürftigen bis 
zum dritten Grad sowie mit Personen, die mit dem Pflegebedürftigen in häuslicher 
Gemeinschaft leben, sind unzulässig. 4 Die Sachleistungen können pflegebedürfti-
gen Arbeitgebern auch als Geldleistung unter den Voraussetzungen des §§ 9 
Absatz 2 und 17 Absatz 2 bis 5 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch als per-
sönliches Budget gewährt werden. 5 In dem Vertrag oder der Zielvereinbarung 
nach § 4 der Budgetverordnung zu § 21a des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
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sind Inhalt, Umfang, Vergütung sowie Prüfung der Qualität und Wirtschaftlichkeit der 
vereinbarten Leistungen zu regeln. 6 Soweit davon abweichend Verträge geschlossen 
sind, sind sie zu kündigen. 7 Satz 3 gilt nicht, wenn  
1. das Beschäftigungsverhältnis vor dem 1. Mai 1996 bestanden hat und 
2. die vor dem 1. Mai 1996 erbrachten Pflegeleistungen von der zuständigen Pflege-
kasse auf Grund eines von ihr mit der Pflegekraft abgeschlossenen Vertrages vergütet 
worden sind. 
(2) Die Pflegekassen können bei Bedarf einzelne Pflegekräfte zur Sicherstellung der 
häuslichen Pflege anstellen, für die hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Qualität ihrer 
Leistungen die gleichen Anforderungen wie für die zugelassenen Pflegedienste nach 
diesem Buch gelten. 

 

§ 80 Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung  
und Weiterentwicklung der Pflegequalität 

(1) 1 Die Spitzenverbände der Pflegekassen, die Bundesarbeitsgemeinschaft der ü-
berörtlichen Träger der Sozialhilfe, die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzen-
verbände und die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene 
vereinbaren gemeinsam und einheitlich unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes 
der Spitzenverbände der Krankenkassen sowie unabhängiger Sachverständiger 
Grundsätze und Maßstäbe für die Qualität und die Qualitätssicherung der ambulanten 
und stationären Pflege sowie für die Entwicklung eines einrichtungsinternen Quali-
tätsmanagements, das auf eine stetige Sicherung und Weiterentwicklung der Pflege-
qualität ausgerichtet ist. 2 Sie arbeiten dabei mit dem Verband der privaten Kranken-
versicherung e. V., den Verbänden der Pflegeberufe sowie den Verbänden der Behin-
derten und der Pflegebedürftigen eng zusammen. 3 Die Vereinbarungen sind im Bun-
desanzeiger zu veröffentlichen; sie sind für alle Pflegekassen und deren Verbände 
sowie für die zugelassenen Pflegeeinrichtungen unmittelbar verbindlich. 

(1a) 1 Die Spitzenverbände der Pflegekassen, die Bundesarbeitsgemeinschaft 
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe, die Bundesvereinigung der kommuna-
len Spitzenverbände und die Interessenvertretungen behinderter und pflegebe-
dürftiger Arbeitgeber auf Bundesebene vereinbaren gemeinsam und einheitlich 
unter Beteiligung des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Kran-
kenkassen sowie unabhängiger Sachverständiger Grundsätze und Maßstäbe für 
die Qualität und die Qualitätssicherung der ambulanten Pflege sowie für die In-
halte einer Zielvereinbarung nach § 4 der Budgetverordnung nach § 21a des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch.  
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(2) 1 Die Vereinbarungen nach Absatz 1 und 1a können von jeder Partei mit einer Frist 
von einem Jahr ganz oder teilweise gekündigt werden. 2 Nach Ablauf des Vereinba-
rungszeitraums oder der Kündigungsfrist gilt die Vereinbarung bis zum Abschluss ei-
ner neuen Vereinbarung weiter. 

(3) Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 1 und 1a innerhalb von zwölf Monaten 
ganz oder teilweise nicht zustande, nachdem eine Vertragspartei schriftlich zu Ver-
handlungen aufgefordert hat, kann ihr Inhalt durch Rechtsverordnung der Bundesre-
gierung mit Zustimmung des Bundesrates festgelegt werden. 

 

Gesetz zur Änderung des 

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch  (SGB XII - ÄndG) 

§ 66 Leistungskonkurrenz 
(4) 1 Leistungen nach § 65 Abs. 1 werden insoweit nicht erbracht, als Pflegebedürftige 
in der Lage sind, zweckentsprechende Leistungen nach anderen Rechtsvorschriften in 
Anspruch zu nehmen. 2 Stellen die Pflegebedürftigen ihre Pflege durch von ihnen 
beschäftigte besondere Pflegekräfte sicher, sollen sie vorrangig Sachleistungen 
nach dem Elften Buch in Anspruch nehmen. 3 Sie sind auf die Leistung nach § 
65 Abs. 1 anzurechnen. 

 

Ihre Ansprechpartner: 
Horst Frehe (MdBBü) 
h.frehe@nord-com.net
 
Elke Bartz (ForseA-Vorsitzende) 
elke.bartz@forsea.de
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